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                 Allgemeine Bedingungen der FRK Dance School & Academy Dornbirn 
 
GELTUNGSBEREICH 
Diese allgemeinen Bedingungen  
gelten für sämtliche Vertrags-
beziehungen zwischen dem Mitglied 
und der FRK Dance School & 
Academy. Ergänzungen und Ab-
änderungen dieses Vertrages sind 
nur schriftlich wirksam. 
 
MITGLIEDSCHAFT, KÜNDIGUNG 
Die Mitgliedschaft beginnt mit der 
Abgabe des Mitgliedsvertrages an 
den Trainer und wird auf unbe-
stimmte Zeit abgeschlossen. Die 
Hausordnung ist ausgehängt und 
muss vom Mitglied anerkannt und 
befolgt werden. 
Die Mitgliedschaft kann beiderseitig 
bis zum 15. jeden Monats schriftlich, 
mit Abgabe der Kündigung an den 
Trainer, oder per e-mail gekündet 
werden:   frk-danceschool@vol.at 
  
MITGLIEDSBEITRAG und 
TRAINING 
Der festgesetzte Mitgliedsbeitrag wird 
von der FRK  zum 1. jeden Monats,  
12 mal im Jahr eingezogen. Hierfür 
erhält das Mitlied pro Woche 1 
Stunde Training mit einem profes-
sionellen Trainer. 
Zusätzlich kann jeder Schüler beim 
 freien Training am Samstag 15:00 – 
17:00 Uhr teilnehmen. Bei diesem 
Training sind immer Schüler od. 
Studenten anwesend. Dieses 
Samstag Nachmittagstraining dient 
auch für die Kommunikation und 
Gemeinschaft unter den Schülern. 
Der Unterricht findet ganzjährig, mit 
Ausnahme der Herbst-, Weihnachts-,  
Semester-,  und Osterferien sowie 
schulautonomen Tagen, statt. In den 
großen Sommerferien werden 
Workshops angeboten die mit einem 
extra Stundenplan bekannt gegeben 
werden (im Beitrag inkludiert).  
 
ÄNDERUNGEN / ABSAGE VON 
TRAINERSTUNDEN 
Ein Kurs kann auch  kurzfristig, 
insbesondere bei ungenügender 
Beteiligung oder Erkrankung vom 
Trainer, abgesagt und oder ver-
schoben werden. Die FRK Dance 
Academy behält sich die Änderungen 
von Kursen vor. Dies betrifft 
insbesondere den Wechsel von 

Kursleitern, und die Verlegung von 
Unterrichtsstunden.  
 
PFLICHTEN DES MITGLIEDS 
Das Mitglied verpflichtet sich, an den 
Kursstunden regelmäßig 
teilzunehmen,  sowie unterrichts-
bezogen mitzuarbeiten. Ins-
besondere sind Störungen des  
Unterrichts zu unterlassen. 
Die zur Verfügung gestellten Geräte 
und Materialien sowie 
Unterrichtsräume sind pfleglich zu 
behandeln. 
Das  Rauchen in den Unterrichts-
räumen und im Stiegenhaus ist 
untersagt. Wer gegen seine 
Pflichten vorsätzlich oder grob 
fahrlässig nachhaltig verstößt, kann 
von der weiteren Teilnahme ganz 
oder teilweise ausgeschlossen 
werden.    
 
HAFTUNG  
Die Teilnahme am Tanzunterricht 
erfolgt auf eigene Gefahr. 
Beschädigungen am Eigentum der 
FRK Dance Academy werden auf 
Kosten desjenigen behoben, der sie 
schuldhaft verursacht hat. Für den 
Verlust oder die Beschädigung von 
Wertsachen können keine 
Schadenersatz-ansprüche bei der 
FRK Dance School & Academy 
geltend gemacht werden. 
	
SONDERBESTIMMUNG für minder-
jährige Mitglieder 
Der Erziehungsberechtigte, der im 
Namen des minderjährigen Mitglieds 
den Vertrag abschließt, erklärt sein 
Einverständnis, dass die Tanzschule 
keinerlei Aufsicht über den 
Minderjährigen ausübt. Dies gilt 
insbesondere für das Verhalten 
unmittelbar vor Beginn oder nach 
Ende des Tanzunterrichts und 
außerhalb der Tanzräume. Der 
Erziehungsberechtigte übernimmt die 
volle persönliche Haftung für 
sämtliche Verbindlichkeiten des 
Minderjährigen. Der Erziehungsbe-
rechtigte hat darüber hinaus die 
Tanzschule hinsichtlich aller 
Schadenertzansprüche schad- und 
klaglos zu halten, die vom 
Minderjährigen geltend gemacht 
werden. 

 
HAFTUNGSVERZICHTS-
ERKLÄRUNG 
Mit der Unterschrift des 
Mitgliedsvertrages willigen sie ein, 
dass das Mitglied unsere Tanzschule 
und auch alle Fahrten und 
Teilnahmen an Meisterschaften und 
dergleichen auf eigene Gefahr 
besucht. Die FRK übernimmt auch 
bei leichter Fahrlässigkeit keine 
Haftung für eventuelle Schäden oder 
Unfälle bei all ihren Unternehmungen. 
 
URHEBERRECHT  
Foto-, Audio- und Videoaufnahmen 
sind während der Trainingsstunden 
nicht gestattet. Das Mitglied 
berechtigt hiermit die FRK Dance 
School & Academy sämtliche Fotos 
und Video-aufnahmen für 
vereinstechnische Zwecke zu 
verwenden. 
 
Ö-NORM 
Die Ö-Norm wird nicht angewendet. 
 
DATENSCHUTZ / Informationspflicht 
Die Daten werden vom Präsidenten 
und vom Kassier zum Zweck der 
Vorschreibung des Mitgliedsbeitrages 
und zur Information der Mitglieder 
verarbeitet. Die Daten werden 
während einer aufrechten 
Mitgliedschaft und laut der Bundes- 
abgabenordnung  mindestens zu-
sätzliche sieben Jahre gespeichert. 
Sofern kein Löschantrag gestellt wird, 
werden die Daten unbegrenzt in der 
Chronik des Vereines geführt. Sie 
haben jederzeit das Recht auf 
Auskunft über die Daten, 
Berichtigung, Löschung (sofern keine 
Mitgliedschaft mehr aufrecht ist) und 
Einschränkung der Verarbeitung der 
Daten sowie ein Widerspruchsrecht 
gegen die Verarbeitung der Daten 
und das Recht auf Datenüber-
tragbarkeit. 
 
GERICHTSSTAND  
Auf alle Vereinbarungen und Verträge 
gilt das Österreichische Recht. 
Gerichtsstand und Erfüllungsort ist 
Dornbirn.

 


